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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Dass solch eine Veranstal-
tung nach Fulda kommt, da-
ran hat der dreifache Pool-
billard-Weltmeister Thors-
ten Hohmann einen großen 
Anteil. Der Fuldaer sagte ge-
genüber matchpool.com: 
„Es war schon immer ein 
Traum für mich, ein Turnier 
in meiner Heimat Fulda zu 
veranstalten. Es liegt im Her-
zen von Deutschland. Es ist 
gut erreichbar und eine sehr 
schöne Stadt. Welchen bes-
seren Ort kann es für die ers-
ten European Open geben?“ 
Hohmann ist der wohl be-
kannteste Billard-Sportler 

Fuldas. Erst im vergangenen 
November wurde er in die 
Poolbillard-Hall-of-Fame 
aufgenommen. Poolbillard 
steht meist im Schatten der 
großen Sportarten Fußball, 
Handball und Basketball. 
Dabei ist Fulda eine absolute 
Poolbillard-Hochburg. Min-
destens fünf Europameister 
kommen aus Fulda. „Wir ha-
ben eine große Geschichte. 
Die Welt nach Fulda zu ho-
len, ist großartig für Poolbil-
lard in Deutschland und Ful-
da“, so Hohmann weiter. 

Die zweite gute Billard-
Nachricht bestätigt die be-
sondere Bedeutung, die Ful-
da in diesem Sport seit lan-
gem hat: Die Mission „Back 
To Bundesliga“ wurde erfolg-
reich abgeschlossen: Die 
Poolbillard-Spieler aus Ful-
da-Johannesberg steigen in 
die Erste Bundesliga auf. Für 
die erste Mannschaft aus 
Fulda ging es in Hürth-Ber-
renrath gegen Kamp-Lint-
fort um den Bundesliga-Auf-
stieg. Abteilungsleiter Ale-

xander Peer ist extrem froh: 
„Wir haben einen großen 
Meilenstein erreicht.“ Jetzt 
starten die Planungen für 
die nächste Saison – mit grö-
ßerem Kader, neuen Heraus-
forderungen und Zielen. 

FULDA (jo). Leckerbissen für 
alle Billardfans: Die Europe-
an Open im Poolbillard fin-
den vom 9. bis 14. August in 
der Fuldaer Esperantohalle 
statt. Spieler aus der ganzen 
Welt, angeführt von den 32 
besten Spielern der Nine-
ball-Weltrangliste, werden 
um den Titel in einem Feld 
von 256 Spielern kämpfen. 

Weltmeister Hohmann: „Welchen besseren Ort kann es für die ersten European Open geben?“

Die Billardwelt zu Gast in Fulda 

Datum: 9. - 14. August 
Ort: Esperantohalle, Fulda, 
Teilnehmer: 256 der weltbes-
ten Billardspieler, 
Disziplin: 9-Ball,  
Liveübertragung:  
weltweit, u.a. auf Sky Sports, 
DAZN 
Eintrittsgeld:  
Tagesticket 15,- Euro (ggf. 
plus Gebühren), Wochenti-
cket (für alle 6 Tage) 90,- Euro 
(ggf. plus Gebühren), 
Preisgeld: 200.000 Dollar,  
Ticketbestellung im Internet 
unter www.adticket.de/Euro-
pean-Open-Pool-Champi-
onship.html oder bei den be-
kannten Vorverkaufsstellen. 

FAKTEN

FULDA (jo). Wegen einer in-
ternen Veranstaltung ist das 
Bürgerbüro der Stadt Fulda 
am Mittwoch, 10. August, 
ganztägig geschlossen. Die 
Telefonie ist an diesem Tag 
unter (0661) 102-1111 mit ei-
ner Notbesetzung erreich-
bar. Zudem hat das Bürger-
büro am Donnerstag, 1. Sep-
tember, wegen einer städti-
schen Veranstaltung ver-
kürzte Öffnungszeiten: An 
diesem Tag schließt das Bür-
gerbüro bereits um 15 Uhr.  

Bürgerbüro  
geschlossen

FULDA (jo). Das Seniorenbü-
ro der Stadt Fulda bietet in 
Kooperation mit der städti-
schen Volkshochschule am 
Donnerstag, 25. August, von 
10 bis 16 Uhr einen Busaus-
flug nach Tann/Rhön an. 
Gebühr: 3 Euro. Die Fahrkar-
te muss zusätzlich selbst be-
zahlt werden. Anmeldung 
unter (0661) 102-1477 oder 
per E-Mail: vhs@fulda.de 

Busausflug  
nach Tann 

Amtliche Bekanntmachung
Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes  

„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 des Eigenbetriebes „Parkstät-
ten, Energie und Wasser Fulda“ wurde von der Stadtverordnetenver-
sammlung am 18.07.2022 festgestellt. Die Stadtverordnetenversamm-
lung hat beschlossen, von dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 
2021 in Höhe von 2.562.795,03 € an den allgemeinen Haushalt der 
Stadt Fulda 522.470,59 € auszuschütten. Der verbleibende Betrag von 
2.040.324,44 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers:
An den Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Parkstätten, 
Energie und Wasser Fulda“, Fulda – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Was-
ser Fulda“ für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2021 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-

langen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften des EigBGes 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Ei-
genbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Absatz 2 EigBGes un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften 
des EigBGes in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Ver-
treter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber kei-
ne Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisch-
es Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen in-
terner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-

benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbe-
triebs abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den In-
halt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittel-
te Bild von der Lage des Unternehmens.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientier-
ten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.
Fulda, den 22. Juni 2022 gez.
 Muth & Co. GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Kurt Abert (Wirtschaftsprüfer)
 Marco Bug (Wirtschaftsprüfer)
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme vom 03.08.2022 bis 
12.08.2022
Montags bis donnerstags von 08.30 – 12.30 Uhr und 
 von 14.00 – 16.00 Uhr und 
freitags  von 08.30 – 13.00 Uhr
im Stadtschloss, Schlossstr. 1, Fulda, Stadtkämmerei, Raum E022 
öffentlich aus.
Fulda, 02.08.2022
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie  gez. Dag Wehner, 
und Wasser Fulda“ Der Eigenbetriebsleiter  Bürgermeister


